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An die Anteilseigner der Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH

Vertreter des Landes Brandenburg

Matthias Platzeck
Ministerpräsident

Landesregierung Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam

An die Anteilseigner der Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH

Vertreter des Landes Berlin

Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister von Berlin

Berliner Rathaus
10173 Berlin

Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH

Flughafen Schönefeld

12521 Berlin

Betr.:
Empfehlungen des Umweltausschusses des Bundesrates zur SchallschutzVO

          
mein Antrag auf Schallschutz 

1. Juli 2009

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Platzeck,

sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister Wowereit,

ich habe die Befürchtung, dass die Brandenburger Planfeststellungsbehörde das Plan​feststellungsverfahren zum BBI ohne Not verzögert hat und damit im Zweifelsfall  die sehr schlechten Schallschutzwerte des Regierungsentwurfes der Schallschutzverordnung (2. FlugLSV Drucksache 521/09 vom 29.05.09) zur Anwendung kommen.

In vergleichbaren Fällen (Flughafen Leipzig) wurden Planergänzungsverfahren in wesentlich kürzeren Zeiträumen durchgeführt. 

Ich weise Sie darauf hin, dass der Regierungsentwurf der Schallschutzverordnung wie ohnehin das Fluglärmschutzgesetz einen vollkommen unzureichenden Schutz für Betroffene vorsieht und dass ich keineswegs gewillt bin, mich mit derartigen Regelungen abspeisen zu lassen.

Vielmehr knüpfe ich an folgende Sachlage an:

(1) In den Erörterungsverfahren im Jahre 2001 und ff. sind den Betroffenen Schutzmaßnahmen ohne auf Höchstkostenbeschränkungen Bezug zu nehmen versprochen worden. Es ist selbstverständlich, dass Betroffene vom Fluglärmverursacher vollständig vor Gesundheitsbeeinträchtigungen geschützt werden müssen. 

(2) Der Schutz vor Maximalschallpegeln im Innenraum, die zum Aufwachen führen oder die Kommunikation beeinträchtigen, muss zum Zeitpunkt des Beginns des Flugbetriebes durch Schallschutzmaßnahmen auf jeden Fall gewährleistet werden. Dabei ist der Schutz in jeder Nacht (100/100 Regelung) vom Bundesverwaltungs​gericht (Vgl. BVerwG, Urteil vom 16.3.2006, 4 A 1001/04 Rn. 325) als notwendig angesehen worden. Für den Tag hat das BVerwG festgelegt, dass Maximalpegel von 55 dB(A) im Innenraum zu vermeiden sind.

(3) Die aktuelle Empfehlung des Umweltauschusses des Bundesrates (Druck​sache 521/1/09 vom 29.6.2009) definiert ein Schutzniveau, das den erforderli​chen Schutz vermitteln kann. (WHO Werte, Be- und Entlüftung, Stand der Technik etc.)

Die Beratungen in den Ausschüssen des Bundesrates haben deutlich werden lassen, dass der ursprüngliche Entwurf des Umweltministeriums zur SchallschutzVO dem Ein​fluss der Luftverkehrslobby unterworfen worden ist und in der Fassung des Kabinetts​entwurfes (Drucksache 521/09) weder dem Stand der Technik und Wissenschaft genügt noch ausreichenden Schutz vermittelt.

Auch wenn die konkrete Festlegung von Schutzmaßnahmen am BBI von der Nachtflugre​gelung abhängig ist – ich halte ein uneingeschränktes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr zwar für zwingend, weiß aber nicht, was sich im Verfahren durchsetzt -  

stelle ich den 

Antrag auf Schallschutz gemäß den oben angegebenen Bedingungen 

unter (1), (2) und (3) zum jetzigen Zeitpunkt, um jede Form einer möglichen Schlechterstellung zu vermeiden.

Eine Ergänzung des Antrages behalte ich mir vor.

Fluglärmbetroffene können lediglich in ihrer Wohnung Schutz finden - im Außenbereich haben sie keine Möglichkeit, dem Lärmstress zu entgehen. Daher sind hohe Anforderungen an den Schutz der Innenräume zu stellen.

Deshalb fordere ich Sie auf, unabhängig vom Planfeststellungsverfahren und vom Planergänzungsbeschluss zu erklären, dass Sie freiwillig einen Schallschutz gewähren, der dem Votum des Bundesrats-Umweltausschusses vom 29.6.09 entspricht.

Ich fordere Sie auf, wie den Betroffenen in den Erörterungen zugesagt, keine Höchstkostenbeschränkungen anzuwenden (weder 150€/qm Wohnfläche noch 30% des Verkehrswertes) und jeden Betroffenen ausreichend vor Fluglärm zu schützen. 

Ich bitte um eine Stellungnahme jedes einzelnen Anteilseigners oder auch um eine gemeinsam abgestimmte Position innerhalb von vier Wochen.

Vorsorglich weise ich Sie darauf hin, dass ich den Flugverkehr des Flughafens BBI keineswegs dulden werde, wenn nicht vor Beginn des Flugbetriebes die notwendigen Anlagen und Maßnahmen zum Schallschutz durchgeführt sind. Es ist mir als Betroffenem nicht anzulasten, wenn die Brandenburgische Planfeststellungsbehörde bzw. der Flughafen die Verfahren so langsam durchführen, dass die Schutzvorkehrungen nicht rechtzeitig einge​baut werden können.

Mit freundlichen Grüßen

_______________________________

Datum, Unterschrift

